
Entnahme aus Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis
Hochspannungsnetz 5,92 €/kW/a 4,17 ct/kWh 106,76 €/kW/a 0,13 ct/kWh
Umspannstation 8,79 €/kW/a 4,42 ct/kWh 116,72 €/kW/a 0,10 ct/kWh
Mittelspannungsnetz 10,88 €/kW/a 5,16 ct/kWh 133,68 €/kW/a 0,25 ct/kWh
Netzstation 11,98 €/kW/a 5,82 ct/kWh 151,98 €/kW/a 0,22 ct/kWh
Niederspannungsnetz 13,59 €/kW/a 6,52 ct/kWh 169,66 €/kW/a 0,28 ct/kWh

Entnahme aus Leistung Arbeit
Hochspannungsnetz 17,79 €/kW/m 0,13 ct/kWh
Umspannstation 19,45 €/kW/m 0,10 ct/kWh
Mittelspannungsnetz 22,28 €/kW/m 0,25 ct/kWh
Netzstation 25,33 €/kW/m 0,22 ct/kWh
Niederspannungsnetz 28,28 €/kW/m 0,28 ct/kWh

Entnahme aus 0 bis 200 h/a 200 bis 400 h/a 400 bis 600 h/a
Hochspannungsnetz 29,54 €/kW/a 35,44 €/kW/a 41,35 €/kW/a
Umspannstation 31,37 €/kW/a 37,64 €/kW/a 43,92 €/kW/a
Mittelspannungsnetz 38,90 €/kW/a 46,67 €/kW/a 54,45 €/kW/a
Netzstation 42,81 €/kW/a 51,38 €/kW/a 59,94 €/kW/a
Niederspannungsnetz 48,55 €/kW/a 58,26 €/kW/a 67,97 €/kW/a

Vorläufiges Preisblatt 2026 für Kunden mit Lastgangmessung / 
Zählerstandsgangmessung der WSW Netz GmbH (Änderungen vorbehalten)

Die WSW Netz GmbH weist darauf hin, dass wegen der derzeit noch nicht vollständigen Datengrundlage von einer 
Veröffentlichung verbindlicher Netzentgelte für das Jahr 2025 gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 EnWG abgesehen wurde. 
Stattdessen erfolgt eine Veröffentlichung voraussichtlicher Netzentgelte nach § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG. Die 
verbindlichen Entgelte des Jahres 2026 können von den vorstehenden voraussichtlichen Netzentgelten abweichen. 
Die genannten Preise umfassen die Netznutzung ab dem Handelspunkt im Höchstspannungsnetz der Amprion 
GmbH bis zum Netzverknüpfungspunkt im Netz der WSW Netz GmbH.

Benutzungsstunden >= 2500 h/a

Kunden können vor Beginn des Abrechnungsjahres verbindlich schriftlich festlegen, ob Sie vom Jahresleistungs- in 
ein Monatsleistungspreissystem wechseln wollen.

Benutzungsstunden < 2500 h/a

Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur (Jahresleistungspreis)

Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur (Monatsleistungspreis)

Entgelte für Netzreservekapazität (Jahresvorhalteleistungspreis)

Umspannaufschlag

Kunden können vor Beginn des Abrechnungsjahres verbindlich schriftlich festlegen, ob sie einen Teil der 
vorgehaltenen Netzkapazität (Anschlussleistung) bis zur Höhe der Engpassleistung einer Eigenerzeugungsanlage 
als Netzreservekapazität zur Kompensation von Ausfällen vorab bestellen.

Reservenetzkapazität

Erfolgt die Entnahme der elektrischen Energie aus der Mittelspannungsebene und deren Erfassung durch eine 
niederspannungsseitige Messeinrichtung, werden die nicht erfassten Verluste durch einen widerleglichen Aufschlag 
von 1,5% je Messperiode (Viertelstunde) berücksichtigt.
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Sondervertragsbereich 0,11 ct/kWh

Für die vorgenannten Entgelte (ohne Umsatzsteuer) gilt:

KWKG-Umlage nach dem aktuellen KWKG:
verbrauchsabhängig

KWK Aufschlag auf die nichtprivilegierten Letztverbräuche ???

Begrenzte Umlagen werden entsprechend den durch das vg. Gesetz geänderten Regelungen der §§ 27 - 27c KWKG gewährt.

verbrauchsabhängig
???

verbrauchsabhängig
Umlage für abschaltbare Lasten (§ 13 Absatz 4a und 4b EnWG) ???

bis 1.000.000 kWh/a
Kategorie A' Kategorie B' Kategorie C'

§ 19 StromNEV Umlage ??? ??? ???

Verbindlich für die Umlagen ist die Veröffentlichung auf www.netztransparenz.de

zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer
Die Entgelte beinhalten keine Stromsteuer.

Individuelles Entgelt
-*
-*
-*
-*
-*
-*
-*
-*
-*

* ergibt sich erst nach Jahresabschluss

Individuelles Entgelt
238.953 €/a
148.940 €/a

Individuelles Entgelt
38.622 €/a
12.862 €/a

Mittelspannung 10 kV10053234291

Auf Basis der Konzessionsabgabenverordnung und des Konzessionsvertrages mit der Stadt Wuppertal erheben wir 
folgende Konzessionssätze:

Anschlussebene

MaLo bzw. Zählpunktbezeichnung
10048170525 Mittelspannung 10 kV

MaLo bzw. Zählpunktbezeichnung Vorgelagerte Anschlussebene

MaLo bzw. Zählpunktbezeichnung

10054195666

10048171028 Hochspannung 110 kV

Individuelle Netznutzungsentgelte nach § 19 Abs. 3 StromNEV

Anschlussebene

10053957695 Niederspannung 0,4 kV

Netzmanagement@wsw-netz.de

Für den Eigenverbrauch der Gemeinde in der Niederspannung wird ein Preisnachlass in Höhe von 10% auf den 
Rechnungsbetrag für den Netzzugang (ausgenommen sind die gesetzlichen Umlagen) gewährt.

Hochspannung 110 kV
Mittelspannung 10 kV

10047361521
10045934502

Offshore-Netzumlage

Konzessionsabgabe und Netzumlagen

Individuelle Netznutzungsentgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

ab 1.000.000 kWh/a

Mittelspannung 10 kV
10048171234 Mittelspannung 10 kV

Für Rückfragen steht Ihnen die WSW Netz GmbH gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an:

10053167575 Umspannung 110 / 10 kV

Niederspannung 0,4 kV
Mittelspannung 10 kV
Mittelspannung 10 kV

10053880648
10048268924
10046823580

Individuelle Netznutzungsentgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV

Vereinbarungen gem. § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV bieten wir bei Vorliegen
 der gesetzlichen Voraussetzungen auf Anfrage an.

Kommunalrabatt gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 KAV

10047356126 Umspannung 110 / 10 kV

2 von 5
vorläufiges Preisblatt Strom 2026



Grundpreis
€/a

Arbeitspreis
ct/kWh

Grundpreis
€/a

Arbeitspreis
ct/kWh

Haushalt, Gewerbe, 
Landwirtschaft 64,90 €/a 6,40 ct/kWh 77,23 €/a 7,62 ct/kWh

Grundpreis
€/a

Arbeitspreis
ct/kWh

pauschale Reduktion 
€/a

0,00 €/a 1,95 ct/kWh 0,00 €/a
Neuanlagen (IB ab 01.01.2024):

64,90 €/a 6,40 ct/kWh -115,23 €/a

0,00 €/a 2,56 ct/kWh 0,00 €/a

11,46 ct/kWh Hochlasttarif 16:30 - 19:30 Uhr

1,32 ct/kWh Niedrigtarif 22:00 - 24:00 Uhr und 00:00 - 05:00 Uhr

6,40 ct/kWh Standardlasttarif in allen übrigen Zeiten

zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer

Die Versorgung wird innerhalb von 24 Stunden höchstens 6 Stunden unterbrochen. Die einzelne Unterbrechung
dauert nicht länger als 2 Stunden. Die Betriebszeit zwischen zwei Sperrzeiten ist nicht kürzer als die jeweils 
vorangegangene Sperrzeit.

Es gilt der laut § 9 Lieferantenrahmenvertrag Strom bestimmte Preis nach dem Leitfaden
„Prozesse zur Ermittlung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas“

Sondervertragsbereich 0,11 ct/kWh
Bereich allgemeine Tarife 1,99 ct/kWh
Schwachlastbereich* 0,61 ct/kWh
*Sonntags und an Feiertagen in NRW ganztägig, ansonsten von 00:00 - 06:00 und von 20:00 - 24:00 Uhr

KWKG-Umlage nach dem aktuellen KWKG:
verbrauchsabhängig

KWK Aufschlag auf die nichtprivilegierten Letztverbräuche ???

Begrenzte Umlagen werden entsprechend den durch das vg. Gesetz geänderten Regelungen der §§ 27 - 27c KWKG gewährt.

verbrauchsabhängig
???

verbrauchsabhängig
Umlage für abschaltbare Lasten (§ 13 Absatz 4a und 4b EnWG) ???

bis 1.000.000 kWh/a
Kategorie A' Kategorie B' Kategorie C'

§ 19 StromNEV Umlage ??? ??? ???

Verbindlich für die Umlagen ist die Veröffentlichung auf www.netztransparenz.de

zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer
Die Entgelte beinhalten keine Stromsteuer.

netzdienlich steuerbare Verbrauchseinrichtungen (§ 14a EnWG):

Die WSW Netz GmbH weist darauf hin, dass wegen der derzeit noch nicht vollständigen Datengrundlage von einer 
Veröffentlichung verbindlicher Netzentgelte für das Jahr 2025 gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 EnWG abgesehen wurde. 
Stattdessen erfolgt eine Veröffentlichung voraussichtlicher Netzentgelte nach § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG. Die 
verbindlichen Entgelte des Jahres 2026 können von den vorstehenden voraussichtlichen Netzentgelten abweichen. 
Die genannten Preise gelten für eine Versorgung von Niederspannungskunden mit Standardlastprofil bei einem 
Jahresverbrauch von bis zu 100.000 kWh/a und einer Leistung bis zu 30 kW. Sie umfassen die Netznutzung ab 
Handelspunkt im Höchstspannungsnetz der Amprion GmbH bis zum Ausspeisepunkt im Netz WSW Netz GmbH.

Für Rückfragen steht Ihnen die WSW Netz GmbH gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an:

Netzmanagement@wsw-netz.de

Auf Basis der Konzessionsabgabenverordnung und des Konzessionsvertrages mit der Stadt Wuppertal erheben wir 
folgende Konzessionssätze:

Für die vorgenannten Entgelte (ohne Umsatzsteuer) gilt:

mit Umsatzsteuer

Vorläufiges Preisblatt 2026 für Kunden ohne Lastgangmessung der WSW Netz 
GmbH (Änderungen Vorbehalten)

Offshore-Netzumlage

ohne Umsatzsteuer

Sperrzeiten für netzdienlich steuerbare Wärmepumpen gemäß 14a EnWg mit separaten Zählpunkt

Mehr- /Mindermengen

Konzessionsabgabe und Netzumlagen

ab 1.000.000 kWh/a

Modul 3 (zeitvariables Netzentgelt; nur in 
Verbindung mit Modul 1 und einem iMSys 
wählbar). Anwendbar im Quartal I und IV 2026

64,90 €/a

Modul 1 (pauschale Reduktion bei gemeinsamer 
Entnahme durch steuerbare 
Verbrauchseinrichtung) 

Modul 2 (prozentuale Reduktion bei separat 
gemessener Entnahme durch steuerbare 
Verbrauchseinrichtung)

Bestandsanlagen (IB bis 31.12.2023)

Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur in der Niederspannung
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bei tagesscharfer Abrechnung

Bei jährlicher 
Ablesung

Bei halbjährlicher 
Ablesung

Bei vierteljährlicher 
Ablesung

Bei monatlicher 
Ablesung

9,24 €/a 39,24 €/a 99,24 €/a 339,24 €/a
16,80 €/a 46,80 €/a 106,80 €/a 346,80 €/a

100,08 €/a 130,08 €/a 190,08 €/a 430,08 €/a
107,64 €/a 137,64 €/a 197,64 €/a 437,64 €/a

Jahreskosten
687,48 €/a
778,32 €/a

1.115,40 €/a

Preis/Stück     Preis/Jahr
37,79 €

180,00 €/a
50,00 €
50,00 €

90,84 €/a
427,92 €/a

22,07 €/a

** inklusive werktäglicher Datenweitergabe

Für die vorgenannten Entgelte gilt:

Rundsteuerempfänger für netzdienl. Steuerung
* inkl. Rundsteuerempfänger für Tarifschaltung / netzdienl. Steuerung 

Dieses Preisblatt verliert seine Gültigkeit mit der Bekanntgabe eines neuen Preisblattes.

Netzmanagement@wsw-netz.de

Miete Strom- und Spannungswandler MS

zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer

Für Rückfragen steht Ihnen die WSW Netz GmbH gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an:

Miete Stromwandler NS

Standardlastprofilzählung 

Individuelle Leistungen
Sonderablesungen

1.  Eintarif - direkter Anschluss
2.  Zweitarif * - direkter Anschluss
3.  Eintarif - mit Stromwandler 
4.  Zweitarif * - mit Stromwandler

GSM-Modem

Messstellen-
betrieb inkl. Messung

Vorläufige Entgelte für Messung sowie verwandte 
Dienstleistungen (Änderungen vorbehalten)

Manuelle Ablesung Lastgangzählung
Manuelle Bereitstellung von Lastgangdaten

Zählertyp 

1.  Lastgang - direkter Anschluss **
2.  Lastgang - mit Stromwandlern **
3.  Lastgang - mit Strom- und Spannungswandler 

Lastgangzählung
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gültig ab dem 01.01.2026 (Stand Oktober 2025)

Beim Baukostenzuschuss (BKZ) handelt es sich um eine einmalige Zahlung für den Ausbau des allgemeinen Netzes, 
die anteilig an den Netzbetreiber zu entrichten ist. Folgende Baukostenzuschüsse werden derzeit im Versorgungsgebiet 
der WSW Netz GmbH erhoben:

 Netzebene €/kW (netto) €/kW (brutto)
Hochspannung 143,84 € 171,17 €

Umspannung HS/MS 150,17 € 178,71 €
Mittelspannung 163,80 € 194,92 €

Umspannung MS/NS 43,00 € 51,17 €
Niederspannung 43,00 € 51,17 €

Die Berechnung dieser Baukostenzuschüsse orientiert sich an den Vorgaben der Bundesnetzagentur
aus dem Positionspapier vom November 2024.

Dieses Preisblatt verliert seine Gültigkeit mit der Bekanntgabe eines neuen Preisblattes.

Vorläufiges Preisblatt 2026 für Baukostenzuschüsse Strom

Für Rückfragen steht Ihnen die WSW Netz GmbH gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an:

Netzmanagement@wsw-netz.de
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